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Übergangsbestimmungen
§ 16

Die bei den Vereinigungen per 31. Dezember 1967 
vorhandenen Bestände in den ..Bezirksfonds der VdgB 
Molkereigenossenschaften“ sowie der übrigen Sonder
bankkonten der VdgB Molkereigenossenschaften sind 
per 1. Januar 1968 auf die neugebildclen Fonds zu 
übertragen.

§17
(1) Den Vereinigungen sind von den jeweils über

geordneten Wirtschaftsräten der Bezirke Anteile der für 
1968 von den Wirtschaftsräten der Bezirke geplanten 
Verfügungsfonds zu übertragen.

(2) Die Höhe der Anteile, die den Vereinigungen für 
1968 entsprechend Abs. 1 zu übertragen sind, sollte aus
gehend von solchen Kriterien wie der Anzahl der Be
schäftigten, dem Produktions- und Gewinnzuwachs, der 
Steigerung der Arbeitsproduktivität — wobei jeweils 
das Verhältnis zwischen der Vereinigung und dem üb
rigen Bereich des Wirtschaftsrates des Bezirkes zu be
trachten ist — oder ähnlichen Kriterien bestimmt wer
den.

§ 18
(1) Die Wirtschaftsräte der Bezirke und die Vereini

gungen sind dafür verantwortlich, daß die Minderung 
des Betriebsergebnisses, die durch die Erhebung der 
Umlage in den VEB ihres Verantwortungsbereiches 
gegenüber der staatlichen Auflage 1968 eintritt, durch 
entsprechende Kürzungen der für 1968 in den Brutto- 
Haushaltsplänen der Wirtschaftsräte der Bezirke ge
planten Ausgaben für die Vereinigungen bzw. durch 
zusätzliche Gewinnerwirtschaftung gedeckt wird.

(2) Übernehmen die Vereinigungen zusätzlich zu ih
ren bisherigen Aufgaben von anderen staatlichen und 
wirtschaftsleitenden Organen neue Funktionen, so 
haben die Vereinigungen zu sichern, daß die entspre
chenden Planansätze für die personellen und sächlichen 
Kosten von den Organen, die die Aufgaben abgeben, 
zu den Vereinigungen umgesetzt werden. Die Umset
zungen sind von den Leitern der belciligten Organe 
protokollarisch zu bestätigen.

(3) Die Wirtschaftsräte der Bezirke haben die Verän
derungen in den einzelnen Planteilen, die sich aus der 
Überleitung der Vereinigung von Haushaltsorganisa
tionen zu Organen mit wirtschaftlicher Rechnungsfüh
rung ergeben, exakt nachzuweisen.

§ 19
Der VEB Milchhof Groß-Berlin ist im Sinne dieser 

Anordnung und der Anordnung vom 3. Oktober 1967 
zur Einführung der wirtschaftlichen Rechnungsführung 
in den Vereinigungen für die Lenkung der milchverar
beitenden Industrie einer Vereinigung gleichgestellt.

§ 20
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

Berlin, den 14. Dezember 1967

Der Minister 
für Bczirksgeleitcte Industrie 

und Lebensmittelindustrie
K r a c  к
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